
 
 
 

Ausschreibung / Nennung T & T-Cup – D-Turnier 
 

1.Trainings- und Turnier-Cup-Wochenende 
Motto: „Trail” 

 
Termin: 05./06.04.2014 

 
 
Nennschluss: 
05.03.2014 
 
Veranstaltungsort: 
Daelshof – Fam. Schopmanns 
Schravelsche Straße 8, 47626 Kevealer 
 
Veranstalter :  

Petra Retthofer und Jörg Schroder 
 
Turnierleitung: 
Petra Retthofer 
 
Meldestelle: 
Petra Retthofer, Hagelkreuzstraße 195, 47167 Duisburg 
Telefon ab 18:00Uhr: 0203 / 58 28 65 oder 0160 – 95 20 91 31 

P.Retthofer@ewu-rheinland.de 

 
Richter:  
Ingrid Bongart 
 
Ringsteward: 
N.N.  
 
 
Startgebühren    Erwachsene   Jugendliche: 
Teilnehmer am Trainings- und Turniertag 100,00 € incl. Video  90,00 € incl. Video 
Teilnehmer am Trainingstag   65,00 € incl. Video  55,00 € incl. Video 
Teilnehmer am Turniertag   60,00 € incl. Video   50,00 € incl. Video 
Einzelne Prüfungen    16,00 € ohne Video  14,00 € ohne Video 
 

Es gibt drei Möglichkeiten an dieser Serie teilzunehmen: 
1. Man kann beide Tage buchen – Trainingstag und Turniertag. 
2. Man nimmt nur am Trainingstag teil. 
3. Man nimmt nur am Turniertag teil. 
 
Auch die Nennung einzelner Prüfungen ist möglich. Die Startgebühren betragen 
dann 14 Euro für Jugendliche und 16 Euro für Erwachsene pro Start. Diese 
Teilnehmer erhalten KEIN Video.  
 
Hinweis: 
Denkt bitte daran, dass ihr als EWU-Mitglieder für den Trainingstag einen Förderscheck 
einsetzen könnt. Diese können bei der Geschäftsstelle der EWU-Rheinland – 
e.miemietz@ewu-rheinland.de – beantragt werden. 
 
Da es sich um ein Trainings- und Turnierwochenende handelt, können Nennungen für den 
einzelnen Turniertag nur in begrenzter Anzahl nach Nennungseingang angenommen 
werden.  
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Boxen pro Tag    30,00 € 
Paddocks     15,00 € - Paddockmaterial ist mitzubringen!!! 
Paddockpfand     20,00 € 
 
Bitte überweist die Startgebühren auf folgendes Konto, Überweisungsbeleg bitte beifügen. 
Turnierkonto – Kto.-Nr. 2458605 bei der Postbank, BLZ 500 100 60 –  
IBAN DE40500100600002458605 
 
Barzahlungen sind nicht möglich!!! 
 
 

Wegbeschreibung: 
 

A 57 bis Ausfahrt 4 – Uedem 

Richtung Kervenheim fahren ca. 3,0 km 

Bei K 13/Schravelner Straße links abbiegen –  

auf Hinweisschild Richtung Wohnmobilparkplatz achten –  

ca. 3,5 km, die Anlage befindet sich auf der rechten Seite –  

Hinweisschild „Daelshof“ an der Straße beachten! 
 

Bitte den Anweisungen des Parkplatzeinweisers folgen!  

 
 
 
Vorläufiger Ablauf des Trainingstages 
Beginn ca. 8:30Uhr: 
 
Trainerin: Sabine Stahl  
 
Begrüßung 
Theorie – Vermittlung des Regelbuches und Verhaltsweise auf dem Turnier 
Mottotraining “Trail” 
Im Anschluss daran werden die anderen Disziplinen trainiert 
 
Vorläufiger Ablauf des Turniertages: 
Beginn ca. 8.00 Uhr 
 
Die Trainer vom Vortrag stehen euch am Sonntag mit Rat und Tat zur Seite.  
 
Showmanship at Halter LK 4A/B 
Showmanship LK 5A/B 
Western Pleasure LK 4A 
Western Pleasure LK 4B 
Walk-Trott Western Pleasure 
Western Pleasure LK 5A 
Western Pleasure LK 5B 
Horsemanship LK 4A 
Horsemanship LK 4B 
Walk-Trott Horsemanship 
Mittagspause 
Führzügelklasse 
Horsemanship LK 5A 
Horsemanship LK 5B 
Trail LK 4A 
Trail LK 4B 
Walk Trott Trail 
Trail LK 5A 
Trail LK 5B 
Reining LK 4A 
Reining LK 4B 
   



Equidenpasskontrolle!!! 
Alle Pferde müssen eine gültige Impfung gegen Pferde-Influenza (alle 6 Monate) 
vorweisen und aus einem infektionsfreien Stall kommen. 
Jedes Pferd muss eine Tierhalter-Haftplicht-Versicherung besitzen. 

 

 
Impfschutz gegen Influenzavirusinfektion 

Impfungen gegen Influenzavirusinfektion sind von einem Tierarzt wie folgt durchzuführen 

und von diesem entsprechend, einschließlich Unterschrift und Stempel, im Equidenpass zu 

dokumentieren: 

 

A) Grundimmunisierung 
Die Grundimmunisierung besteht aus drei Impfungen. Bei den ersten zwei Impfungen 
ist ein Abstand von mindestens 28 Tagen bis höchstens 70 Tagen einzuhalten. Die 
dritte Impfung ist im Abstand von maximal  
6 Monaten + 21 Tagen nach der zweiten Impfung durchzuführen.  
 

B) Wiederholungsimpfungen 
Wiederholungsimpfungen sind im Abstand von maximal 6 Monaten + 21 Tagen (bis 
einschließlich 31.12.2012 im Abstand von 7 Monaten + 21 Tagen) durchzuführen.  
 

Zusätzlich wird eine Impfung gegen Herpesvirusinfektionen empfohlen. Ordnungsgemäß 
durchgeführte Impfungen gegen Tetanus werden als selbstverständlich erachtet. 
 
Eine Teilnahme am Turnier ist möglich, wenn: 
 

a) Bei der Grundimmunisierung die ersten zwei Impfungen erfolgt sind und nach der 
zweiten Impfung 14 Tage vergangen sind. 
 

b) Bei Wiederholungsimpfungen und der dritten Impfung der Grundimmunisierung 7 
Tage nach der letzten Impfung vergangen sind.  
 

c) Bei fehlender Information über die Grundimmunisierung das Pferd in den letzten drei 
Jahren regelmäßig, das heißt, im Abstand von maximal  
6 Monaten + 21 Tagen (bis einschließlich 31.12.2012 im Abstand von  
7 Monaten + 21 Tagen), nachweislich geimpft wurde.  
 

Die Kontrolle des Impfschutzes gegen Influenzavirusinfektionen erfolgt durch die Meldestelle 
anhand der Eintragungen im Equidenpass. Der Equidenpass ist unaufgefordert an der 
Meldestelle vorzuzeigen.  
 
Wichtiger Hinweis: 
Pferde, die keinen korrekten Impfschutz aufweisen, dürfen nicht am Turnier teilnehmen und 
müssen den Veranstaltungsort sofort verlassen.  
Die Kontrolle des Infektionsschutzes gegen Influenza erfolgt anhand der Eintragungen im 
Equidenpass, d. h. der Impfschutz wird durch die korrekt ausgeführten Eintragungen im 
Equidenpass zum Zeitpunkt der Kontrolle belegt. Anrufe, Faxe oder Bescheinigungen 
während des Turniers, die dazu dienen sollen, nicht korrekte oder fehlende Eintragungen zu 
„relativieren“ sowie nicht von Tierärzten vorgenommene Einträge von Impfungen sind nicht 
zulässig. Es gilt, was im Equidenpass eingetragen ist! 
 
Also achtet bitte darauf, dass eure Pferde gemäß den Bestimmungen geimpft sind und der 
Equidenpass vollständig geführt ist.  
 

 



Besondere Hinweise / Allgemeines: 
1. Je nach Starterzahlen kann es sein, dass Prüfungen noch geteilt, zusammengelegt oder gestrichen 
werden. Ein detailierter Zeitplan wird vor der jeweiligen Veranstaltung im Internet veröffentlicht.  
 
2. Startgebühren sind auf das o. a. Konto zu überweisen, der Überweisungsbeleg ist der Nennung 
beizulegen.  
 
3. Die Startnummern werden nach Vorlage des Equidenpasses an der Nennstelle  ausgehändigt (es 
empfiehlt sich, 8  Sicherheitsnadeln mitzubringen).  
 
4. Je Pferd sind max. 5 Starts erlaubt. 
 
5. Teilnehmer ohne gültigen Equidenpass werden nicht zugelassen.  

Der Einsatz wird nicht! zurück erstattet. 
 
6. Das Tragen einer Kappe (nach DIN-Norm), ist bei jugendlichen Teilnehmern und in den Walk-Trot-
Klassen sowohl bei jugendlichen als auch erwachsenen Teilnehmern Vorschrift! 
Sicherheitswesten dürfen getragen werden. 
 
7. Es gilt das Regelwerk der  EWU 2014 
 
8. Hunde sind auf dem gesamten Turniergelände an der Leine zu führen. Hinterlassenschaften sind 
umgehend zu entsorgen 
 
9. Da keine! Office-Charge erhoben wird, gibt es auch keine Nennbestätigung! ABER: 
Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit frei „gemachte“ Briefumschläge mit Adresse der 
Nennung beizufügen, um so eine Zeiteinteilung zu erhalten oder eine E-Mail-Adresse 
anzugeben. 
Die Zeiteinteilung wird aber auch ca. 10 Tage vor dem Turnier ins Internet gestellt. 
 
10. Die LK5A und B ist reitweisenübergreifend, d. h. es sind Western-, Freizeit- und klassische 
Reiter in diesen Prüfungen zugelassen.  
 

3.1 Leistungsklasse 5 
§ 301 
Allgemein 
Die LK 5 ist für den Einstieg in das Turnierreiten vorgesehen. Die Disziplinen können 
für die LK 5 reitweisenübergreifend ausgeschrieben werden, d.h., es sind Western-, 
Freizeit- und klassische Reiter zugelassen, oder sie werden nur für Westernreiter 
ausgeschrieben. Es obliegt dem Veranstalter, dies in der Ausschreibung zu vermerken. 
 
§ 302 
Disziplinen 
Die Disziplinen für die LK 5 sind: 
- WPL, WHS, TH, SSH 
Sonderprüfungen: Siehe RB T2, C. 
 
§ 303 
Registrierung 
Teilnehmer der LK 5 müssen keine EWU-Mitglieder sein. Ihre Pferde müssen 
bislang nicht bei der EWU registriert sein. Mit ihren vollständigen Angaben auf 
dem Nennungsformular werden der Teilnehmer und das genannte Pferd beim 
Veranstalter erfasst. 
 
Für die Anmeldung/Nennung bitte nachfolgendes Nennformular verwenden!!! 



Nennung für T & T-Cup – 1. Trainings- und Turnierwochenende 
05./06.04.2014 – Daelshof / Kevelaer 

 
 
Name/Reiter-Nr.: ____________________________________________________________ 
 
Ort/Straße_________________________________________________________________ 
 
Tel. _____________________  E-Mail: __________________________________________ 
 
Leistungsklasse: ___________________________ Geb.-Datum_______________________ 
 
Angaben zum Pferd:_________________________________________________________ 
                                (Name, Rasse, Geschlecht, Alter, Pferde-Nr.) 
 
Prüfungen für Training/Turnier: ________________________________________________ 
 
Anmeldung für 

     

Trainings- und Turniertag Erwachsene  100,00 € incl. Video   
Trainingstag Erwachsene     65,00 € incl. Video   
 

Turniertag Erwachsene    60,00 € incl. Video   
 

Trainings- und Turniertag Jugendliche  90,00 € incl. Video   
Trainingstag Jugendliche     55,00 € incl. Video   
 

Turniertag Jugendliche    50,00 € incl. Video   
 

Einzelne Prüfung Jugend oder Erwachsen – nur am Turniertag möglich 

Prüfung: ____________________________ 16,00 € Erwachsene   
14,00 € Jugendliche   

 

Es ist keine Voraussetzung am Trainingstag teilzunehmen, jedoch dient dieser Tag als 
optimale Vorbereitung für den Turniertag. Hier bietet sich die Möglichkeit zusammen 
mit den Trainern die Pattern für den nächsten Tag zu erarbeiten und sich von einem 
erfahrenen Richter jede Menge Tipps zu holen. 
 

Box     30,00 € pro Tag     

Paddock    15,00 €      

Paddockpfand    20,00 €      
 

Mit seiner Unterschrift erkennt der Reiter die Ausschreibung des Turniers sowie die Stall- bzw. Betriebsordnung 
an. Er erklärt, dass das genannte Pferd am Turniertag frei von ansteckenden Krankheiten ist, dass er bei 
Krankheitserscheinungen die Kosten für eine tierärztliche Untersuchung trägt und dass für das Pferd eine 
Haftpflichtversicherung besteht. Ein gültiger Impfpass ist auf Verlangen an der Meldestelle vorzulegen. Der Start 
erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden an Reiter und Pferd sowie deren Ausrüstung. 
Bei Nichteinhaltung der Regeln oder Verstoß gegen den Tierschutz kann der Reiter vom Gelände verwiesen 
werden. Eine Erstattung des Startgeldes o. ä. erfolgt nicht. 
 
Nennungen können nur bearbeitet werden, wenn die EWU-Mitglieds- und Pferde-Nummer eingetragen sind und 
die Bezahlung der anfallenden Kosten gewährleistet ist.  

 
Ort/Datum:  _______________________________________________________ 
 
 
Unterschrift:  _______________________________________________________  


